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Bargeld und Bürgerfreiheit

Udo Di Fabio

Das Geld ist ins Gerede gekommen. Die 

Kapriolen der sogenannten Kryptowäh-

rungen und die forcierte Verdrängung 

des Bargelds innerhalb der chinesischen 

Volkswirtschaft, aber auch die Weltfi-

nanzkrise von 2008 und die europäische 

Schuldenkrise, die plötzlich das Problem 

der Bargeldversorgung aufblitzen ließen: 

All das belegt eine wachsende Unsicher-

heit, sind Hinweise für einen Umbruch. 

Vieles deutet darauf hin, dass Bürger 

zwar dem Bargeld vertrauen, obwohl  

es streng genommen auch nur Papier  

ist. Doch die Zeichen für tief greifende 

Wandlungsprozesse mehren sich. 

Bedeutung von Bargeld für die 

grundrechtliche Werteordnung

Das wirft die Frage auf, was eigentlich 

für die grundrechtliche Werteordnung 

Bargeld bedeutet. Was ist der Wert des 

Bargeldes als Institution innerhalb einer 

Ordnung der Freiheit? Wäre die Abschaf-

fung des Bargeldes im Blick auf die nor-

mative Signatur unserer Gesellschaft 

kontingent, sozusagen ein unwesentli-

ches Detail in einer veränderlichen Ord-

nung in deren Mittelpunkt der einzelne 

Mensch in seinem Achtungs- und Entfal-

tungsanspruch steht.1)

Geld gilt als Tauschmittel, standardisiert 

und universalisiert. Es ist ein werthaltiges 

Tauschmittel. Das leuchtet bei einem be-

druckten Geldschein nicht unmittelbar 

ein, verglichen mit einer sortenreinen 

Goldmünze, die man weit eher als jene 

geprägte Freiheit in Händen halten kann, 

von der Dostojewski im „Totenhaus“ 

sprach. Geld kann intrinsisch werthaltig 

sein, ebenso aber kann der Wert von au-

ßen durch eine Garantie verliehen wer-

den. Die Gold- oder Silbermünze, Perlen 

oder die Südseemuschel sind körper-

lich-intrinsische Wertträger, die keine Ga-

rantie, kein Einlösungsversprechen benö-

tigen. Die Banknote dagegen wird durch 

eine Notenbank, üblicherweise in staatli-

cher Trägerschaft im Wert garantiert.2) 

Geld erleichtert Tauchgeschäfte. Der Wa-

renaustausch eines Kaufs von zwei Zent-

nern Weizen zum Preis von vier Klafter 

Holz ist aufwendig, wenn beide Waren 

sich auf dem Markt körperlich begegnen 

und konkret ausgetauscht werden sollen. 

Schon die Vorstellung des Kaufvertrages, 

bezogen auf ein solch ursprüngliches 

Tauschgeschäft, passt nicht. Der Kaufver-

trag ist bereits eine institutionelle Reak-

tion des Rechts auf die entstehende 

Geldwirtschaft. Schon die Bezahlung mit 

einem werthaltigen Tauschgegenstand 

wie einem Stück Silber oder Gold verein-

facht die Transaktion außerordentlich. 

Aber intrinsische Werthaltigkeit ist ein 

Problem, zum einen hinsichtlich der Kon-

trolle (wie viel Gold ist in der Goldmün-

ze?) und es ist ein Problem, weil auch der 

intrinsische Wert marktabhängig ist und 

deshalb Schwankungen unterworfen ist. 

Und schließlich ist die Geldmenge durch 

den werthaltigen Stoff begrenzt oder, 

wenn dieser Stoff in unvorhergesehener 

Weise vervielfältigt werden kann, die 

Währung einer Inflationierung unter-

liegt. Deshalb ist die externe Wertgaran-

tie eine folgerichtige Befreiung aus die-

sen Restriktionen. 

Die für die Entstehung der frühneuzeit-

lichen Marktwirtschaft führenden ober-

italienischen Städte kannten bereits im 

13. Jahrhundert den bargeldlosen Ver-

kehr, den Giralverkehr, eine weitere Ver-

einfachung, die angesichts antiker Vor-

läufer vielleicht nicht erfunden, aber dort 

perfektioniert und operationalisiert wur-

de.3) Auf dem Höhepunkt des Einflusses 

von Jakob Fugger zu Beginn des 16. Jahr-

hunderts, schien eine Forderung gegen 

das Bankhaus Fugger so sicher wie Gold, 

auch wenn Jakob Fugger mit seinen An-

leihen zugunsten unzuverlässiger politi-

scher Kreditnehmer um die  wirklichen 

Risiken wusste und  mitunter zu tarnen 

verstand. 

Garantiemacht für die Werthaltigkeit

Wertpapiere und Handel mit Forderun-

gen gab es bereits vor der Entstehung 

des neuzeitlichen Staates. Diese institu-

tionelle Form politischer Herrschaft muss-

te jedoch erst entstehen und sich durch-

setzen, damit jene Zwischenform des 

 Geldes – zwischen  Forderung, Wert-

papier und werthaltigem Geld als Papier-

geld, als Banknote neben das in der 

 Tendenz immer noch die Werthaltigkeit 

in sich tragende Münzgeld trat. Dazu 

 bedarf es einer berechenbaren, ver-

lässlichen Garantiemacht, als die sich  

die neuzeitlich-staatliche Territorialherr-

schaft empfohlen hat, auch wenn die 

 ersten Schritte in diese Richtung dieses 

Vertrauen durchaus enttäuschen konnte. 

An der Notwendigkeit einer Garantie-

macht für die Werthaltigkeit von Papier-

geld ohne intrinsischen Wert hat sich 

nichts geändert und kann sich aus prinzi-

piellen Gründen nichts ändern. Verspielt 

eine Staatsmacht, wie heute das sozialis-

tisch beherrschte Venezuela, das Vertrau-

en in die Deckungsfähigkeit und Wert-
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äquivalenz der Währung im Verhältnis zu 

verkehrsfähigen Gütern, so kollabiert die 

Währung und man versucht es in der Not 

mit einer Petrowährung, die neues Ver-

trauen zu einer werthaltigen Deckung 

begründen soll, aber vermutlich wegen 

der Verfügungsrechte des aus dem Ruder 

gelaufenen Staates nicht wird begrün-

den können. 

Wertgarant des Geldes

Wenn man erkennen will, wie prekär die 

Stellung der Staaten heute im Rahmen 

der digitalen Transformation und der 

neuen geopolitischen Rivalität zu wer-

den droht, muss man sich vergegenwärti-

gen, dass die Rolle des Staates bei der 

Entwicklung des Geldes keineswegs kon-

stitutiv oder schlichtweg unentbehrlich 

ist. Die Verwandlung von Münzgeld in 

Buchgeld, als in eine rechtliche Forde-

rung, verkörpert nur noch in einer Bu-

chungsposition, bedurfte des Staates 

ebenso wenig wie eine Warenterminbör-

se, die selbstregulativ von Marktteilneh-

mern begründet werden kann. Geld hat 

unmittelbar mit dem Staat nichts zu tun, 

das machen nicht erst Krypto-Token 

(Kryptowährungen) auf Basis der Block-

chaintechnologie deutlich.4)

Hier wird mit einer interessanten Ver-

schleifung operiert, die durchaus para-

doxe Züge trägt: Bei einer selbstbe-

züglichen Rechnerleistung, die für sich 

genommen keine Wertschöpfung auf-

weist, wird man eine tatsächliche intrinsi-

sche Werthaltigkeit nicht annehmen kön-

nen. Aber eine Erscheinung wie Bitcoin 

oszilliert in einem Bereich konstruierter, 

fiktiver intrinsischer Werthaltigkeit, als 

Verknappung operierend, ohne materi-

ellen Nutzwert. 

In einer idealen privatautonomen Markt-

gesellschaft entscheiden die Marktteil-

nehmer darüber, was sie als Tauschmittel 

akzeptieren. Früher hieß es bei manch 

gebranntem Kind, der Erfahrungen mit 

geplatzten Wechseln und ungedeckten 

Schecks hatte:  Nur Bares ist Wahres, aber 

wie ist das bei Papiergeld? Man sieht so-

fort, worum es geht, wenn politische 

Herrschaft ins Spiel kommt:  ein überle-

gener Akteur, der nicht auf Freiwilligkeit 

setzen muss, kann zur Annahme eines 

standardisierten Tauschmittels zwingen, 

gesetzlicher Annahmezwang5), aber das 

ist nicht der entscheidende Umstand. 

In unserer gegenwärtigen Rechtsord-

nung existiert zwar das gesetzliche Zah-

lungsmittel, der Euro im Eurowährungs-

gebiet, aber kein regelrechter Annah- 

mezwang, wobei man schuldbefreiend 

gegenüber dem Staat nur mit dem ge-

setzlichen Zahlungsmittel leisten kann 

und ein gesetzliches Zahlungsmittel nie-

mand zur Erfüllung einer Geldforderung 

ablehnen kann, ohne rechtliche Nachtei-

le zu erleiden. Bis zur Einführung des 

Euro war die deutsche Währung zusätz-

lich durch ein Fremdwährungsverbot vor 

Konkurrenz geschützt.6) 

Die Frage nach dem Marktpreis

Aber entscheidend ist, wer und wie die 

Werthaltigkeit garantiert wird. Es ist 

noch so nicht lange her, dass klar war, für 

wie viel Mark man einen Dollar erhält 

(festes Wechselkurssystem) und gegen-

über dem Dollar bestand eine Umtausch-

garantie in Gold. Hortete man also deut-

sche Banknoten war das bis Bretton 

Woods7)  eigentlich so gut wie das Horten 

von Goldbarren. 

In den modernen staatlich beherrschten 

Rechts- und Wirtschaftsordnungen ver-

lagert sich das ohnehin bestehende Pro-

blem der Werthaltigkeit des Tauschmittels 

letztlich auf die Fragen der politischen 

Kreditfähigkeit, die dem verdrängten 

Markt durch die Hintertür wieder Einlass 

verschafft, weil man Marktgesetze mit 

 politischer Herrschaft zwar deformieren, 

aber nicht beseitigen kann, ohne in eine 

archaisch anmutende Primitivwirtschaft 

zurückzufallen. Für einen „Erzliberalen“ 

wie Hayek, der davon ausging, dass politi-

sche Herrschaft das Hoheitsrecht über die 

Währung regelmäßig missbrauche8), war 

gerade die öffentliche Gewalt unter Ver-

dacht, Währungen zu verschlechtern, zu 

manipulieren, um sich selbst zu begünsti-

gen, einem behaupteten Gemeinwohl zu 

dienen oder in allfälligen Notlagen vor-

läufig einen Ausweg zu finden. 

Die Deckung stellt die Frage, was ein 

Tauschmittel unter Marktbedingungen 

tatsächlich wert ist, also die Frage nach 

dem Marktpreis. Der Schwarzmarkt nach 

dem Ende des Zweiten Weltkriegs, also 

jener sich spontan bildende wirkliche 

Markt, der an die Stelle der staatlichen 

Fiktionen und Deformationen trat, und 

deshalb bekämpft wurde, entwickelte 

die Zigarettenwährung, in der Lucky Stri-

kes an die Stelle der entwerteten Reichs-

mark traten – nach damaligem Recht 

Straftaten. 

Ökonomisch betrachtet war der Schwarz-

markt eher ein Beleg für die Unzerstör-

barkeit von Marktgesetzen und für die 
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Die mit einer Währung garantierte Disponibilität 
über privates Vermögen umfasst aus Sicht des 
Autors bei der Ausgestaltung des Geldsystems 
auch eine körperliche Verfügbarkeit sowie die 
Möglichkeit eines anonymen Tauschverkehrs. Mit 
Blick auf die anhaltenden Diskussionen um eine 
Einschränkung der Bargeldnutzung oder gar die 
Abschaffung der Noten und Münzen hält er das 
Argument einer Verminderung der Gefahr von 
gemeinwohlschädlichem und kriminellem Ver-
halten als massive Art der Einschränkung der Frei-
heit für überzogen und verfassungsrechtlich 
nicht für angebracht. Vielmehr sieht er die Balan-
ce zwischen Freiheit und Sicherheit zur Abwehr 
der unerwünschten Effekte auch mit schonende-
ren Eingriffen gewährleistet. (Red.)
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Kraft spontaner Zivilgesellschaft, die um 

Existenz und Verteilungsgerechtigkeit 

ringt, nachdem „der Staat“ ihre Lebens-

grundlagen durch Krieg und Zerstörung 

geraubt hat.

Doch alle staatliche Geldpolitik und Geld-

mengenbestimmung kann nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass die politische Herr-

schaft über das Geld (jedenfalls innerhalb 

der Matrix der funktional ausdifferenzier-

ten Gesellschaft) immer nur eine sektoral 

und funktionell begrenzte sein kann. 

Phänomene wie die Geldschöpfung etwa 

im Bankensystem, also außerhalb des 

Zentralbankgelds, können zwar mit geld-

politischer Steuerung beeinflusst, aber 

nicht kausal beherrscht werden, ohne 

den Markt in Leistungsein bußen verursa-

chender Weise zu deformieren.9)

Institutionelles Brückenprinzip: 

 Privatautonomie und Fungibilität 

Der Verfassungsstaat des Grundgesetzes 

verabschiedet sich von dem tief ent-

täuschten romantischen Staatsvertrauen 

und möchte eine neue Fundierung, die 

von der Freiheit der Bürger ausgeht.  

Der Staat des Grundgesetzes dient der 

freien Entfaltung seiner Bürger in einer 

rationalen, berechenbaren Friedens- und 

Rechtsordnung, die die Freiheit des einen 

erst an den Rechten der anderen enden 

lässt. 

Wirtschaftlich betrachtet garantieren die 

Grundrechte berufliche und gewerbliche 

Entfaltungsfreiheit mit Art. 12 Abs. 1 und 

Art. 2 Abs. 1 GG und das Privateigentum 

mit Art. 14 GG. Privatautonomie und Ver-

tragsfreiheit sind über die allgemeine 

Handlungsfreiheit als besondere Instituti-

onen mit garantiert. Die Grundrechtsaus-

legung des vergangenen halben Jahrhun-

derts hat dem Zusammenhang zwischen 

individueller Entfaltungsfreiheit und den 

institutionellen Grundlagen einer Entfal-

tungsordnung relativ wenig Aufmerk-

samkeit gewidmet, weil die Institutionen 

des Zivilrechts, des Gesellschaftsrechts, 

des Bankenrechts und die Einrichtungen 

der staatlichen Geldpolitik gefestigt, an-

erkannt und in gewisser Weise als uner-

schütterlich galten. 

Insofern ist auch die Institution des Gel-

des und ihre Konkretisierung des Bargel-

des vergleichsweise wenig verfassungs-

rechtlich problematisiert worden, allen-

falls im Blick auf die Inflationsgeschichte 

des 20. Jahrhunderts wurde die Notwen-

digkeit der Unabhängigkeit der Noten-

bank hervorgehoben und es bestand ein 

gewisses Misstrauen gegenüber übermä-

ßiger Staatsverschuldung mit möglichen 

Effekten einer Währungsverschlechte-

rung. Dabei liegt ganz unabhängig von 

aktuellen Entwicklungen des westlichen 

und des globalen Wirtschafts- und Fi-

nanzsystems sowie der Emergenz von 

Krypto-Token im Bargeld ein reizvolles 

Feld für die grundrechtliche Rekonstruk-

tion eines institutionellen Zusammen-

hangs.

Finanzverfassung, Währungsrecht und 

Geldordnung gehören nach überkomme-

nem Verfassungsverständnis als Teil des 

Staatsorganisationsrechts zu einer Sphä-

re, die als nicht grundrechtsspezifisch 

und als prinzipiell auch nicht erreichbar 

mit der Verfassungsbeschwerde vor dem 

Bundesverfassungsgericht gilt. Dieses 

überkommene Verständnis stammt aus 

einer Zeit, in der der Staat eine eigen-

ständige Sphäre, mit eigener Raison, ei-

genem Wesen und eigener Vernunftqua-

lität der Privatrechtsgesellschaft gegen-

übergestellt wurde. 

Ausprägung der privaten 

Eigentumsordnung?

Diese kategoriale Unterscheidung ist heu-

te nicht hinfällig geworden, aber sie ist 

durch die maßgebliche Individualperspek-

tive der Grundrechte relativiert. Ein Staat, 

der beispielsweise zielgerichtet und ohne 

hinreichende Rechtfertigung die eigene 

Währung um ihre Stabilität etwa durch 

bewusste Inflationierung bringen würde, 

verstieße  gegen Art. 14 GG, weil die pri-

vate Eigentumsordnung in Geldforderun-

gen materialisiert ist und eine Entwer-

tung eine Teilentziehung des Eigentums 

ist, die bei einer bewussten in diese Rich-

tung zielenden Geldpolitik der verant-

wortlichen Notenbank der  öffentlichen 

Gewalt als Grundrechtseingriff zugerech-

net werden müsste. 

Insofern kann auch verfassungsrechtlich 

die Frage gestellt werden, ob das Bar-

geld, also eine Gestaltform des Geldes 

mit individuell-körperlicher, anonymi-

siert-formeller Verfügungs- und Aufbe-

wahrungsmöglichkeit eine notwendige 

institutionelle Ausprägung der privaten 

Eigentumsordnung ist, die nicht oder nur 

mit hohem Rechtfertigungsaufwand ka-

tegorial entzogen werden kann, weil sie 

Privateigentum entzöge, sondern eine 

Bedingung für wirtschaftliche Selbstent-

faltung. Bargeld wäre insofern ein Brü-

ckenprinzip zur Privatautonomie, ein 

notwendiges Instrument zur wirtschaft-

lich Selbstentfaltung, die individuelle 

verfügbar bleiben muss. Die Fungibilität 

der Privatautonomie setzt einen Kreis in-

stitutioneller Sicherungen voraus, zu de-

nen eben auch Bargeld oder eine funkti-

onelle Entsprechung gehören könnte. 

Verschiedene Schutzgehalte

Eine rein oder überwiegend eigentums-

dogmatische Betrachtung greift demge-

genüber womöglich zu kurz,10) jedenfalls 

führt sie rasch zu einem eindeutigen Er-

gebnis, das aber womöglich gerade den 

institutionell bedeutsamen Kontext ver-

fehlt. Denn die substanzielle Einschrän-

kung des Bargeldverkehrs oder die gänz-

liche Abschaffung des Bargelds würde ja 

nicht zu einem Entzug von Eigentumspo-

sitionen führen, sondern zur Umstellung 

auf Buchgeld, das nach dieser bloßen 

Umwandlung dieselbe Werthaltigkeit 

aufweisen sollte wie das Bargeld, also 

 eigentumsrechtlich neutral betrachtet 

werden kann. Davon zu unterscheiden 

wäre die Frage, ob der Staat über seine 

Zen tralbank berechtigt wäre, eine ge-

steuerte Entwertung durch Negativzin-

sen, Buchungsabschläge oder Gebühren 

auf Guthaben vorzunehmen. Hier laufen 

verschiedene Schutzgehalte und Verfas-

sungsdirektiven ineinander. 

Zentralbankverursachte Negativzinsen in 

einem digital vollständigen, staatlich be-

herrschbaren Buchgeldsystem wären 

dann nicht nur ein Eigentumseingriff, 

sondern im Ergebnis womöglich auch die 

Auferlegung einer Abgabe, die als Son-

derabgabe im deutschen Rechtssystem 
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nur unter engen Voraussetzungen er-

laubt ist. Jenseits solcher Problemlagen, 

die überhaupt erst in dieser Schärfe nach 

einer Bargeldabschaffung entstehen 

können, bleibt der Grundrechtsschutz 

gegenüber einer Einschränkung oder Ab-

schaffung des Bargelds indes blass. Wenn 

man die Disposition über die Währung 

und damit über standardisierte Tausch-

mittel im Rahmen einer privaten Eigen-

tumsordnung im Staat überantwortet, so 

fällt es schwer, einen grundrechtlich be-

gründeten Anspruch auf eine bestimmte 

Form dieses Tauschmittels, etwa als Gold-

münze, Kupferpfennig oder eben als ge-

druckte oder vielleicht auch mit Goldbe-

ständen gedeckte Banknote herzuleiten.

Es kommt insofern darauf an, zu fragen 

ob die physische Verfügbarkeit, die Por-

tabilität und praktische Handhabbarkeit, 

über das in einer Rechtsordnung als ge-

setzliches Zahlungsmittel standardisierte 

Tauschmittel vom Bürger aus seinen 

grundrechtlichen Gewährleistungen her-

aus verlangt werden kann. Beschränkun-

gen des Bargeldverkehrs wird man ohne 

institutionelle Fundierung nicht per se als 

Eigentumseingriff klassifizieren und so-

dann nach entsprechenden Rechtferti-

gungen fragen können. Weiterführend 

dagegen ist die Überlegung, die in Zu-

sammenhang mit dem Grundrecht auf 

informationelle Selbstbestimmung11) an-

gestellt werden, weil insoweit die Ab-

schaffung des Bargelds eine Verkürzung 

der Möglichkeiten der Privatheit und 

 Anonymität bedeute.12) Insofern wird 

man ohne Probleme einen Eingriff in 

Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung sogar mit 

Art. 1 Abs. 1 GG diskutieren können und 

müssen. 

Individuell-gegenständliche 

Verfügbarkeit von Geld

Allerdings ist damit der verfassungsrecht-

liche und auch gesellschaftstheoretische 

Reiz der Frage noch nicht erschöpft. Wa-

rum klammern sich Menschen an das 

 Bargeld, wenn die wirkliche Eigentums-

position, die Sachherrschaft über etwas 

Nützliches, davon doch gar nicht berührt 

wird. Handelt es sich womöglich um ei-

nen Romantizismus, um einen haptischen 
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die digitale Transformation verlangt, dass 

zur Sicherung der Datenautonomie be-

stimmte Daten, wie sie beispielsweise im 

Straßenverkehr anfallen, persönlich zure-

chenbar und portabel ausgestaltet sein 

müssen und dafür der Staat eine Infra-

strukturverantwortung trägt, so geht es 

auch darum, das Währungssystem so aus-

zugestalten, dass der individuelle Zugriff 

in einer freiheitsschonenden Weise erhal-

ten bleibt. Es darf demnach keine Ent-

wicklung begünstigt oder zugelassen 

werden, die den einzelnen zu einem 

Netzwerkelement degradiert und ihn ei-

nem digitalen oder automatisierten Ver-

wertungsmechanismus unterwirft, den er 

als intransparent erlebt und nicht hinrei-

chend durch Verfügungen beherrschen 

kann, der aber umgekehrt seine Daten-

spur verfolgen, rekonstruieren, kombi-

nieren und auswerten kann.17)

Pflicht zur Garantie  

einer stabilen Währung

Genau an dieser Stelle werden die schein-

baren Atavismen derjenigen, die unbe-

dingt noch Münzen oder Geldscheine in 

der Hand behalten möchten, zu einem 

verfassungsrechtlichen Argument, das mit 

außerrechtlichem normativem Gehalt un-

terfüttert wäre. Es gibt insofern bereits 

jetzt Gründe dafür, dass der Verfassungs-

staat anders als autoritäre oder diktatori-

sche Systeme nicht Antreiber einer gesell-

schaftlich ohnehin bereits platzgreifenden 

Substitution des Bargeldverkehrs sein 

darf. Umgekehrt könnte es durchaus fol-

gerichtig sein, dass eine Schutzpflicht   

aus dem allgemeinen Persönlichkeits-

recht und der Wahrung einer privatauto-

nomen Wirtschaftsordnung besteht, die 

auf Erhaltung des Bargeldes gerichtet ist 

oder doch von entsprechend beherrsch-

baren Äquivalenten. 

Ebenso wie es zunehmend angesichts der 

Transformation gesellschaftlicher Verkehrs-

verhältnisse durch die digitale Wirtschaft 

zu einer Infrastrukturaufgabe des Staates 

im internationalen und europäischen Ver-

bund wird, die Technikentwicklung und 

die Entwicklung des wirtschaftlichen 

Wettbewerbs so zu gestalten, dass Privat-

autonomie, allgemeines Persönlichkeits-

Atavismus, wonach der Mensch nicht nur 

nützliche Dinge, sondern auch jene wie 

ein Fetisch behandelten Repräsentanten 

des Nützlichen gerne in Händen hält? 

Und deutet nicht in die Richtung einer 

derartigen Irrationalität auch ein Teil der 

verschwörungstheoretischen Diskussions-

foren rund um die angebliche Abschaf-

fung des Bargeldverbots?

Institutionell betrachtet sollen Grund-

rechte eine bestimmte Leistung erbrin-

gen.13) Die erste Leistung besteht darin, 

den gesellschaftlichen Entfaltungsraum 

frei von ungerechtfertigten staatlichen 

Eingriffen zu halten: Grundrechte als Ab-

wehrrechte.14) Bei der staatlichen Wäh-

rungshoheit geht es allerdings ersichtlich 

nicht um klassische Eingriffssituationen, 

sondern um eine infrastrukturelle Voraus-

setzung zur Entfaltung der Freiheit, wie 

dies das bürgerliche Recht als die Ord-

nung für Privatautonomie und Vertrags-

freiheit oder das Strafrecht als Schutz in-

dividueller und öffentlicher Rechtsgüter 

darstellen. Die Grundrechtsdogmatik ist 

hier weniger distinktiv als sie es bei den 

Abwehrechten sein kann, denn die Frage 

wie viel Infrastruktur, wie viel Leistung 

die öffentliche Hand übernimmt und wie 

sie das ausgestaltet, bleibt zuvörderst 

eine Frage, die dem  demokratischen, dem 

parlamentarischen Gesetzgeber überant-

wortet ist und nicht den Freiheitsrechten 

der Verfassung  sozusagen in genauer Stü-

ckelung der  Währungseinheiten entnom-

men werden kann. 

Infrastrukturverantwortung  

für freie Persönlichkeitsentfaltung

Andererseits mehren sich Anfragen an 

das Verfassungsrecht, die gerade die 

 In frastruktur der Freiheit im Zuge der  

digitalen Transformation der gesell-

schaft lichen Alltagswelt betreffen. Wel-

chen Schutz benötigen Eigentumsrechte 

oder Urheberrechte im Netz, wie kann 

Vertragsfreiheit und Datenautonomie 

sicher gestellt werden, wie kann der glä-

serne Mensch verhindert werden. Dies 

sind neu zugespitzte Verfassungsfragen 

und genau in diesem Zusammenhang ge-

hört auch die Diskussion über das Bar-

geld.

Die spontane Entwicklung und dann 

auch die hoheitliche Zulassung einer 

Geldwirtschaft hatten von vornherein ei-

nen institutionellen Charakter. Denn mit 

Geld ist ein lebensweltlich verankertes, 

alltagspraktisch im Geschäftsleben immer 

wieder bestätigtes Regelsystem so ange-

legt, dass es funktionale Ausdifferenzie-

rung von Wirtschaft, Privatautonomie 

und politischer Herrschaft über ein ratio-

nales Finanzsystem und zugleich sozialen 

Zusammenhalt als Koordinierungsinstru-

ment sichert. Geld ist zudem in seiner 

Abstraktion und Formalisierung des Tau-

sches ähnlich wie der Vertrag und die 

Vorstellung von Rechtssubjektivität eine 

der Voraussetzungen für Individuali-

sierung und Persönlichkeitsbildung. Lässt 

eine Gesellschaftsformation etwa im 

Übergang von traditionaler Gemein-

schaftsbildung zum neuzeitlich west-

lichen Gesellschaftstyp dem Einzelnen 

größere Entscheidungsfreiheit, so nimmt 

sie konkrete Handlungsanweisungen und 

Rollen zurück und bildet dafür stärker 

formalisierte, abstrakte Regeln und Ins-

trumente aus. 

An die Stelle stark integrierter Familien- 

oder Feudalgemeinschaften treten dann 

deutlich formalere Prinzipien der Privat-

autonomie oder marktstrukturelle geld-

wirtschaftliche „Vergesellschaftung“, wo - 

bei Geld als eine soziale Treuhandinstanz 

gesehen wird.15) Institutionen basieren 

auf normativer Regelorientierung, die 

rechtlicher Natur sein kann, aber nicht 

sein muss. Institutionen speichern Erfah-

rungen und orientieren sich an grundge-

benden Modellen sozialer Ordnung, die 

in Gerechtigkeits- oder Funktionsdiskur-

sen zwischen Normativität und Faktizität 

repräsentiert sind und die für den Han-

delnden unmerklich sich als multiples 

Rahmenangebot vor seine Handlung 

schiebt beziehungsweise überhaupt sie 

erst als Kommunikationsangebot für ihn 

und andere verständlich macht.16) 

Institutionen schlagen in der normativen 

wie funktionellen Matrix der west-

lich-neuzeitlichen Gesellschaft immer 

auch eine Brücke zwischen individueller 

Verfügungsmöglichkeit und den funktio-

nellen Umsetzungsanforderungen der 

Gesellschaft. Wird für heute mit Blick auf 
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recht und Selbstentfaltung im Rahmen ei-

nes fairen Wettbewerbs möglich   und als 

Rechtsinstitute wirksam bleiben,18) so 

wird man eine entsprechende infrastruk-

turelle Verantwortung auch im Hinblick 

auf Zahlungsmittel annehmen dürfen.

Was könnten die Inhalte einer geldspezi-

fischen Infrastrukturverantwortung des 

Verfassungsstaates sein, der verpflichtet 

ist, Grundlagen der Privatautonomie im 

Wirtschaftsverkehr zu gewährleisten? Ein 

Staat, die Staaten oder ein Staatenver-

bund, sie haben unter normativen und 

funktionellen Maßgaben die Pflicht, eine 

stabile Währung als Teil einer funktio-

nierenden Privatrechts- und Marktwirt-

schaftsordnung zu garantieren.19) Die 

Währungs- und Geldordnung kann inso-

fern auch verfassungsrechtlich nicht voll-

ständig der Gestaltungsfreiheit des de-

mokratischen Gesetzgebers überantwor-

tet sein: Die Ausgestaltung, insbesondere 

Zugriffs- und Verfügungsbefugnisse müs-

sen auf die einzelne Person hin ausge-

richtet und freiheitsgerecht sein.

Geld als unentbehrliche Institution 

Das staatlich verantwortete Geldsystem 

wird unter institutionellen Anforderun-

gen vermögens- und substanzschützend 

sein müssen, solange keine übermäßigen 

Zielkonflikte zur Gewährleistung einer 

dynamischen sozialen Marktwirtschaft 

entstehen. Die mit der Währung garan-

tierte Disponibilität über private Ver-

mögen verlangt eine Ausgestaltung des 

Geldsystems, das körperliche Verfüg-

barkeit und anonymen Tauschverkehr 

grundsätzlich einschließt, jedenfalls 

wenn man Maß nimmt an lebenswelt-

lichen Verfügungsbedürfnissen und der 

normativen Signatur des westlichen 

 Gesellschaftstyps. Mit der Gefahr von 

 deviantem, gemeinwohlschädlichem und 

kriminellem Verhalten kann eine spezifi-

sche, eine begrenzte Einschränkung von 

Freiheiten gerechtfertigt werden, aber 

nicht die Beseitigung eines sozialadäqua-

ten, nicht per se schädlichem Verhalten 

wie der Bargeldnutzung. Insofern ist zwi-

schen Gestaltung und Beseitigung einer 

institutionellen Konkretisierung zu un-

terscheiden.

Gleichgültig, ob Bargeld tatsächlich „ge-

prägte Freiheit“ oder nur gefühlte Frei-

heit ist, wird doch deutlich, dass Geld 

und auch in der Sonderform des Bargel-

des im hier verfolgten Ansatz als eine In-

stitution auffällt, die für die operative 

Schließung des Wirtschaftssystems und 

für die strukturelle Kopplung von politi-

scher Herrschaft und marktregulierter 

Wirtschaft unentbehrlich ist. Die Unter-

kategorie des Geldes in Form des poli-

tisch im Wert garantierten Bargeldes 

macht exemplarisch deutlich, wo der 

 Brückenschlag einer Institution hin zur 

individuellen Lebenswelt und einer nor-

mativen Grundordnung erfolgt. 

Eine normative Grundordnung, die dem 

Primat des methodischen Individualismus 

und nicht eines harmoniezentrierten 

 Kollektivismus folgt, wird eine Institutio-

nen wie die des Geldes auch nach dem 

Verhalten bis in die Emotionalität hinein 

beurteilen und entsprechend ausprägen. 

Die Verfügungsmacht über tauschbare 

Vermögen in Zurechnung auf das Indi-

viduum ist eine infrastrukturelle Er-

wartung, die man nicht geringschätzen 

darf, vor allem wenn man eine „finan

zielle Privatsphäre“ für normativ gebo-

ten hält.
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